KPÖ und Entnazifizierung
In der Einleitung seines Interviews mit „derstandard.at“ wird Wolfgang Purtscheller als „RechtsextremismusExperte“ vorgestellt. Auf die entsprechenden Fragen antwortet er folgendermaßen: „Die Toleranz gegenüber dem Rechtsextremisten kennzeichnet die gesamte Geschichte der zweiten Republik.“… „Seit 1945 hat es nie einen Schlussstrich gegeben, wie das in Deutschland der Fall war.“… „Es hat niemals einen richtigen Bruch gegeben.“

Für diesen Zustand macht er alle drei politischen Parteien in gleicher Weise verantwortlich. „Jede von den drei Parteien nach dem Krieg – SPÖ, ÖVP und KPÖ – hat eine eigene Organisation für Nationalsozialisten gehabt. Wenn sich ein Nazi einer der Parteien zugewendet hat, hat er sozusagen den Persilschein erhalten. In der Justiz war das besonders bezeichnend, dort sind dann dieselben Nazis gesessen wie vor 1945, zumindest zu 90 Prozent. Österreich ist also das Land, das den Nationalsozialismus nicht überwunden, sondern integriert hat.“ 

Ausgesprochen ist damit zweierlei:
a) In Österreich habe es – im Unterschied zu Deutschland – niemals eine echte Entnazifizierung gegeben. Der Nationalsozialismus sei bruchlos in die Zweite Republik integriert worden.
b) Dafür seien die drei Parteien, SPÖ, ÖVP und KPÖ – unterschiedslos – verantwortlich, und zum Beleg dieser Behauptung im Hinblick auf die KPÖ wird die Existenz des zwischen 1950 und 1955 in Erscheinung tretenden Vereins „Nationale Liga“ herangezogen.
Es ist daher zutreffend, wenn vonseiten des Klägers „die KPÖ-Position in der Entnazifizierungsfrage“ ins Zentrum des Urteilsbegehrens (Schriftsatz Seite 7) gestellt wird. 

1.) Bewusste Entstellung 
Demgegenüber halten wir fest, dass sowohl die Behauptung, dass es in Österreich keine Entnazifizierung gegeben habe, als auch die, dass für ihre inkonsequente Durchführung die KPÖ im selben Ausmaß verantwortlich sei wie ÖVP und SPÖ, sowohl dem wahren Sachverhalt widerspricht als auch dem allgemein anerkannten Stand der zeitgeschichtlichen Forschung, der bei dem als „Rechtsextremismus-Experten“ ausgewiesenen Kläger als bekannt vorausgesetzt werden muss.

Wie im Folgenden ersichtlich werden wird, waren nach dem unmittelbar nach der Befreiung von der nationalsozialistischen Diktatur zwischen ÖVP, SPÖ und KPÖ bestehenden antinazistischem Konsens, der zu einigen wesentlichen Schritten der Entnazifizierung führte, schon sehr bald Richtung und Tiefe der Entnazifizierung zwischen den Parteien strittig. Alle zur Verfügung stehenden Quellen stimmen darin überein, dass in den diesbezüglichen Debatten die Positionen der KPÖ die jeweils am weitesten gehenden im Sinne der Entnazifizierung waren.  

Der Übergang vom anfänglichen antifaschistischen Konsens zur Reintegration der ehemaligen Nazis wird in der Forschung allgemein mit dem Beginn des Kalten Krieges zwischen West und Ost und der davon ausgelösten innenpolitischen Frontstellung zwischen ÖVP und SPÖ auf der einen und der KPÖ auf der anderen Seite in Zusammenhang gebracht. Tatsächlich erfolgte die Reintegration der Ehemaligen zeitgleich mit der Ausschaltung und zunehmenden Ausgrenzung der KPÖ.

Neugebauer/Schwarz schildern den Prozess der Reintegration der Ehemaligen folgendermaßen: „Ab 1947 begann sich das gesamtgesellschaftliche Klima zugunsten der ehemaligen Nationalsozialisten nachhaltig zu verändern. In der Weltpolitik beendete der Kalte Krieg zwischen Ost und West die Anti-Hitler-Koalition, Antikommunismus trat an die Stelle des Antifaschismus.“ (Neugebauer/Schwarz: 53) In selber Weise argumentiert Univ.Prof. Anton Pelinka in seinem Beitrag zum 1993 vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands herausgegebenen Standardwerk „Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus“.
Bei den im Folgenden zitierten Werken, die diese Zusammenhänge beschreiben, handelt es sich um die allgemein anerkannte Standardliteratur. Sie muss beim Kläger, der als „Rechtsextremismus-Experte“ auftritt, als bekannt vorausgesetzt werden. Im Einzelnen handelt es sich dabei um:
· Dieter Stiefels 1981 im Europaverlag erschienenes Buch „Entnazifizierung in Österreich“ das als das Standardwerk zum Thema gilt.

· Anton Pelinkas Beitrag „Die Großparteien und der Rechtsextremismus“, der bereits 1993 im „Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus“, dem Standardwerk zum heimischen Rechtsextremismus, erschienen ist.

· Wolfgang Neugebauers und Peter Schwarz’ Untersuchung „Der Wille zum aufrechten Gang“ erschienen 2005, unter großer medialer Aufmerksamkeit, da sie vom BSA beauftragt, eines der in Österreich raren Beispiele zeitgeschichtlicher Selbstkritik darstellte und damit über ihre wissenschaftliche Bedeutung hinaus einen Standard politischer Kultur im Umgang mit der österreichischen Zeitgeschichte setzte. Wolfgag Neugebauer kommt in diesem Zusammenhang als dem ehemaligen wissenschaftlichen Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands besondere Bedeutung zu.
· Manfred Mugrauers im Studienverlag 2006 erschienenes Buch „Die Politik der KPÖ in der provisorischen Regierung Renner“  stellt die bislang einzige umfassende Dokumentation der Regierungspolitik der KPÖ dar, die sinnvoller Weise bei einer Beurteilung ihrer Haltung zur Entnazifizierung zu Grunde gelegt werden müsste.

· Claudia Kuretsidis-Haiders und Winfried Garschas Aufsätze zu Entnazifizierung und  Volksgerichtsbarkeit, veröffentlicht in Stefan Karner/Lorenz Mikoletzky (Hrsg.) „Österreich. 90 Jahre Republik. Beitragsband zur Ausstellung im Parlament. Garscha und Kuretsidis-Haider sind die beiden Co-Leiter „Zentralen Österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz“ und wissenschaftliche Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW). 

· Hellmut Butterwecks im Czernin-Verrlag 2003 erschienenes Buch „Verurteilt und begnadigt“ stellt ein weiteres Standardwerk im Hinblick auf die Volksgerichtsbarkeit dar.

An dieser Stelle soll auch festgehalten werden, dass es in der Forschungsliteratur kein einziges ernstzunehmendes Werk gibt, das nicht auf die wesentlichen Unterschiede zwischen der von der KPÖ in der Entnazifizierung verfolgten Politik und derjenigen der beiden anderen Parteien verweisen würde.

Keiner der angeführten Texte steht der KPÖ-Politik unkritisch gegenüber. Vorbehalte reichen von der Auffassung, ihre strenge antinazistische Haltung sei vor allem Konsequenz einer machtpolitischen Strategie im Hinblick auf eine „Volksdemokratisierung“ Österreichs gewesen, bis zum Hinweis auf Inkonsequenzen im Rahmen der von ihr verfolgten antifaschistischen Politik. So etwa Neugebauer/Schwarz, wenn sie schreiben: „Aber auch der antifaschistisch geprägten KPÖ gelang es nicht, solche taktischen Überlegungen ganz außer Acht zu lassen.“ (Neugebauer/Schwarz 47).

In keinem der Fälle beinhaltet diese Kritik der KPÖ aber, die generelle „KPÖ-Position in der Entnazifizierungsfrage“, in Zweifel zu ziehen, die ihrerseits die Konsequenz der Haltung ist, die die Partei seit ihrem historischen Aufruf vom 12. März 1938  und im Widerstand gegen den Nationalsozialismus eingenommen hat. 

Dies blieb dem „Rechtsextremismus-Experten“ Wolfgang Purtscheller vorbehalten. 

2.) Begriff der Entnazifizierung
„Entnazifizierung“ ist kein vager Begriff, und meint auch keine punktuelle Aktion, sondern umschreibt den Prozess eines Überganges von einer unmenschlichen Diktatur zu einem Zustand demokratischer Rechtsstaatlichkeit. In der neueren politikwissenschaftlichen Literatur wird dieser als „Transitional Justice“ bezeichnet. (Garscha: 2008)
Um den Umfang des mit der Entnazifizierung zu bewältigenden gesellschaftlichen Problems  zu ermessen, muss man bedenken, dass die NSDAP 1942, auf dem Höhepunkt ihres Einflusses  in Österreich etwa 700.000 Mitglieder verzeichnete. Davon wurden 1946 im Zuge der im NS-Verbotsgesetz angeordneten Registrierung 536.662 erfasst. Rechnet man die Familienangehörigen ein, so war also rund ein Viertel der Bevölkerung von der Entnazifizierung betroffen.
Die Entnazifizierung, die die Wiederherstellung rechtsstaatlicher Zustände wie auch Maßnahmen einer ausgleichenden Gerechtigkeit beinhalten sollte, musste drei wesentliche Aufgaben lösen:

· der Bestrafung von Personen, die sich Verbrechen schuldig gemacht hatten;
· der Beseitigung des Einflusses der nationalsozialistischen Eliten im öffentlichen Leben und vor allem im Staatsapparat;
· der Reintegration jenes (beträchtlichen Teils) der Bevölkerung, der „Mitläufer“ des gestürzten Regimes gewesen war. (siehe: Garscha 2008)

3.) Antifaschistischer Konsens und politische Kontroverse 
Wie keine andere Partei hatte sich die KPÖ im Widerstand gegen die Nazi-Diktatur engagiert. Entsprechend hatte sie im Vergleich zu allen anderen Parteien die bei weitem größte Zahl an Opfern der NS-Justiz zu verzeichnen. Mehr als alle anderen hielt sich die Partei, die 1938 als einzige politische Partei die ÖsterreicherInnen zum Widerstand aufgerufen hatte, und deren Führung 1945 ausschließlich aus WiderstandskämpferInnen, EmigrantInnen, und befreiten politischen Häftlingen bestand, für berechtigt, eine strafrechtliche Verfolgung der NS-TäterInnen und ihre strengste Bestrafung zu verlangen.
Bereits im Exil hatte sie ihre diesbezüglichen Positionen programmatisch niedergelegt.  Sie ging von der Notwendigkeit einer Differenzierung der ehemaligen NSDAP-Mitglieder aus, und zwar in nazistische Hauptschuldige, die „großen“ Nazi, Kriegsverbrecher und verantwortliche Funktionäre – mit und ohne Parteibuch –, für die es keine Nachsicht geben dürfte, einerseits, und die „kleinen Nazis“, einfache Parteimitglieder und Mitläufer andererseits, die, sofern sie nicht persönlich an Verbrechen beteiligt waren, straffrei bleiben, jedoch Sühnefolgen zu tragen haben sollten. 
Da die KPÖ Regierungspartei geworden war, entwickelte sich ihre Politik in einem Spannungsfeld von Konsens und Kontroverse mit den beiden anderen, an der Regierung beteiligten Parteien. Die Haltung der drei österreichischen Parteien ÖVP, SPÖ und KPÖ war anfänglich zwar von einem gemeinsamen, antifaschistischen Grundkonsens geprägt, doch wichen die konkreten Positionierungen der Parteien in der Behandlung der ehemaligen Nationalsozialisten voneinander erheblich ab. (Neugebauer/Schwarz: 43). 

Die einschlägigen politischen Debatten konzentrierten sich vor allem auf folgende Punkte:
a) Verbotsgesetz: Der von Adolf Schärf (SPÖ) vorgelegte Entwurf eines Verbotsgesetzes, das am 8. Mai 1945 beschlossen wurde, sah die Registrierung aller  NSDAP-Mitglieder vor. Als Kriterium von Schuld und Strafe statuierte er die Zugehörigkeit zur illegalen NSDAP zwischen 1933 und 1938. Dagegen äußerte die KPÖ schwere Bedenken, da ihrer Meinung nach, so die Masse der kleinen Nazi-Mitläufer mit den großen Führern, Gestapo-Henkern und Kriegsverbrechern in einen Topf geworfen würde, was „eine gezielte Verfolgung unmöglich machen würde“. (vergl. Mugrauer: 161) Die KPÖ setzte sich nicht durch, stimmte dem Gesetz aber aus staatspolitischer Räson zu. Danach konzentrierte sich die Kritik der KPÖ auf die schleppende und bürokratische Umsetzung des Gesetzes. Der Polizeiliche Hilfsdienst, der unter kommunistischer Leitung sofort mit der Registrierung der NS begonnen hatte, wurde aufgrund einer Beschwerde des Wiener Bürgermeisters Körner (SPÖ) per Erlass angehalten, diese wieder einzustellen (Mugrauer: 165). Die 2. NS-Registrierungsverordnung sah die Bildung von Registrierungskommissionen auf Ebene der Bezirkshauptmannschaften vor. Die politische Leitung der KPÖ entschied sich – entgegen der Unterstellung Purtschellers – für eine strenge Handhabung dieser Regelung und „wies ihre Mitglieder in den Kommissionen an, nur in zwei Fällen einer Rehabilitierung von ehemaligen Nationalsozialisten zuzustimmen: Zum einen, wenn diese von einer der drei Parteien ‚bewusst und bestätigt’ in die NSDAP oder einer ihrer Gliederungen hineingeschickt wurden, und dort ‚als österreichische Patrioten entsprechende Arbeit geleistet haben’, zum anderen, wenn diese nachweisbar der NSDAP beigetreten waren, weil sie sonst schwersten wirtschaftlichen bzw. persönlichen Repressalien seitens der Nazis ausgesetzt worden wären’ und ‚illegale Verbindungen aufgenommen haben und dabei im Bewusstsein ihrer Verantwortung ihr Leben riskiert haben.“ (Weisung Nr. 49 der KPÖ, Abteilung Organisation der Stadtleitung Wien vom 25. Juli 1945, DÖW Nr. 19302/8, zitiert in Mugrauer: 168)
b) Kriegsverbrechergesetz:  In Folge der aus Sicht der KPÖ schweren Mängel des Verbotsgesetzes, das sich vor allem zur Bestrafung der Hauptschuldigen als ungeeignet erwies, erhob die KPÖ die Forderung nach einem „Gesetzesentwurf für Schwerstverbrecher (Kriegsverbrecher)“, die prinzipiell mit dem Tod zu bestrafen seien. (siehe: Mugrauer: 162 ff.)  Die diesbezüglichen Beratungen in der provisorischen Regierung verliefen, „wesentlich kontroversieller als jene über das Verbotsgesetz“, da vor allem Renner und Schärf (beide SPÖ) gegen dessen Strenge Einwände erhoben (Butterweck: 26). Trotzdem wurde es am 26. Juni 1945 verabschiedet und damit die legistische Grundlage für die Aburteilung der NS-Kriegsverbrechen geschaffen.  
c) Die Volksgerichtsbarkeit: Auf kommunistischen Vorschlag enthielt bereits das Verbotsgesetz Vorschriften über die Einführung einer Volksgerichtsbarkeit zur Aburteilung nationalsozialistischer Straftaten. (Stiefel: 87) Zwischen 1945 und 1955 fällten diese Sondergerichte in 23.000 Prozessen 13.607 Schuldsprüche. 43 Todesurteile, 650 Kerkerstrafen zwischen 5 und 20 Jahren und 30 lebenslängliche Haftstrafen wurden ausgesprochen. Diese Zahlen werden allerdings, wie Hellmut Butterweck in seiner Untersuchung schreibt, durch einen sich bald abzeichnenden Gesinnungswandel relativiert: „Das Volksgericht Wien eröffnete die erste Hauptverhandlung am 14. August 1945, als sich noch alle drei damals bestehenden Parteien – SPÖ. ÖVP und KPÖ – einer ausgeprägt antinazistischen Radikalität befleißigten. In den folgenden Jahren entfernten sich die beiden Großparteien und die Rechtssprechung…von diesem Konsens.“ (Butterweck: 13) Resultat war unter Anderem, dass die Justiz nationalsozialistische Mörder und Folterer zu hohen Kerkerstrafen verurteilte, die Politik aber anschließend die Gefängnistore weit öffnete: Schon vor der Abschaffung der Volksgerichte im Dezember 1955, wogegen die KPÖ opponierte, waren – als Resultat „politischer Interventionen“ – fast alle Verurteilten wieder auf freiem Fuß. (Kuretsidis-Haider (2004))
d) Ausschluss von der Wahl. Auch in dieser politisch und symbolisch wichtigen Frage differierten die Standpunkte zwischen den Parteien beträchtlich. Die härteste Haltung nahmen die Kommunisten ein, die die Erteilung eines Wahlrechts für die registrierten NSDAP-Mitglieder mit einem Ende des Kampfes gegen den Nationalsozialismus gleichsetzten. (Stiefel: 69) Diametral entgegen gesetzt waren die Auffassungen in der ÖVP, die damit „an sich in Widerspruch zu einer allgemeinen Entnazifizierung (stand).“ (Stiefel: 68), während die Haltung der SPÖ geteilt war. Neugebauer/Schwarz charakterisieren die Lage folgendermaßen: Die diesbezügliche Kontroverse bildete ein Spiegelbild der inneren Flügelkämpfe der Partei. „In den ersten Monaten nach Kriegsende dürfte im Parteivorstand der Einfluss der Gruppe um Zentralsekretär Erwin Scharf (Er trat nach seinem Ausschluss aus der SPÖ der KPÖ bei, angem.) in Bezug auf die Nazi-Frage noch relativ groß gewesen sein“. (Neugebauer/Schwarz: 43). Die Wahlniederlage führte aber bei der SPÖ zu einem Überdenken des bisherigen Kurses in der NS-Frage und verschaffte dem (rechten) Flügel um Schärf und Helmer, die sich für eine „milde Behandlung der Nationalsozialisten“ aussprachen, nun in den parteiinternen Diskussionen absolute Dominanz. „1946 sprach man bereits von einem Wettlauf der beiden Großparteien um die Gunst der ‚einfachen NSDAP-Mitglieder“. (Neugebauer/Schwarz: 49)
Eine neue Lage wurde 1947 durch das einstimmig vom Nationalrat verabschiedete Entnazifizierungsgesetz geschaffen. Auch in seiner auf alliierten Druck hin verschärften Fassung sah es nun eine Einteilung der ehemaligen Nationalsozialisten in einerseits solche Personen vor, die einer Bestrafung unterlagen, den Kriegsverbrechern und bedingt den Illegalen; und andererseits sühnepflichtigen Personen, die ihrerseits in Belastete und Minderbelastete unterteilt wurden, wobei letztere ihre staatsbürgerlichen Rechte, vor allem das Wahlrecht zurück erhielten, aber gleichzeitig zur Ableistung einer „Sühne“ verpflichtet wurden. Diese Sühnefolgen umfassten Einkommenskürzungen wie Steuer- und Vermögensabgabe, Gehalts- und Pensionskürzungen im öffentlichen Dienst und ein Verbot für eine Reihe von Berufen. 
Am 12. März 1948 einigte sich überraschender Weise der Alliierte Rat auf einen gemeinsamen Brief an den österreichischen Bundeskanzler, in dem es hieß, „dass es für den Wiederaufbau Österreichs günstig sei, wenn die Entnazifizierung beschleunigt würde“, weswegen „eine Amnestie für die Minderbelasteten bei gleichzeitig schnellerer und strengerer Durchführung der Entnazifizierungsgesetze bei den Belasteten gefordert“ wurde. (Stiefel: 306)

Bezüglich der Minderbelasteten-Amnestie fasste der österreichische Nationalrat am 21. April den erforderlichen Beschluss. Was den zweiten Teil, nämlich die Verschärfung der Maßnahmen gegen die Belasteten, 43.000 Menschen, die den Kern der ehemaligen nationalsozialistischen Bewegung in Österreich gebildet hatten, betraf, blockten die Regierungsparteien aber ab. Bundeskanzler Figl erklärte in einem Brief an den Alliierten Rat diese für nicht nötig, da „die österreichischen Behörden bei der Behandlung dieser Fälle zufriedenstellende Resultate verzeichneten.“ (zitiert nach Stiefel: 308)
Indem die Minderbelastetenamnestie mehr als 90 Prozent der registrierten Nationalsozialisten betraf, und neuerliche Maßnahmen gegen die Belasteten von den Regierungsparteien für nicht notwendig erachtet wurden, war damit die Entnazifizierung als Maßnahme der politischen Säuberung beendet. (Stiefel: 308)  
3.) Von der Entnazifizierung zur Reintegration 
Zahlenmäßig betrachtet erscheint das Resultat der österreichischen Entnazifizierung beeindruckend. Insgesamt schieden 101.665 Personen aus dem öffentlichen Dienst aus. Zwei Drittel davon in der Phase von April 1945 bis September 1946, in der – trotz der dargestellten Meinungsverschiedenheiten – der antifaschistische Konsens der drei Parteien noch einigermaßen intakt war.

In der Justizverwaltung, die besonders stark vom Nationalsozialismus durchsetzt worden war, wurden in den Jahren 1945/46, in denen der antifaschistische Konsens noch bestand, 2.982 Personen  entfernt, was einem Anteil von 44 Prozent entspricht. 
Bei der Polizei, die bis November 1945 unter der Leitung des Kommunisten Franz Honner stand, und die auch den einzigen Sektor des Staatsapparats darstellte, in dem ein beträchtlicher kommunistischer Einfluss bestand, wurden bis Jahresende 75 Prozent des Personalbestands der Sicherheitswache beziehungsweise 50 Prozent bei den Kriminalbeamten ausgewechselt. Im Mai 1950 befanden sich bei einem Personalstand von 17.000 Polizeibeamten nur 500 ehemalige Nationalsozialisten im Dienst. Bei der Gendarmerie mit etwa 10.000 Angehörigen waren es zu diesem Zeitpunkt 619 ehemalige Nationalsozialisten, davon 19 in der russischen Zone und alle anderen 600 in den westlichen Zonen – „unter anderem auch ein Zeichen für die regional unterschiedlichen Entnazifizierungsbedingungen im Sicherheitswesen seit 1945“, wie Dieter Stiefel anmerkt.“ (Stiefel: 161)

Als der für Hochschulen zuständige kommunistische Staatssekretär Ernst Fischer sein Amt antrat, fand er eine Professorenschaft vor, die zu zwei Dritteln aus Nationalsozialisten bestand. Diese wurden im Zuge der von ihm verfügten Entnazifizierungsmaßnahmen entlassen. (Stiefel: 172). Rigoros wurde auch bei der Überprüfung der Studierenden vorgegangen. (Vergl.: Stiefel 174).
Trotzdem kam es 1946 zu einem bezeichnenden Zwischenfall. Während einer Versammlung in Vorbereitung der Hochschülerschaftswahlen wurde der kommunistische Widerstandskämpfer, Eduard Rabofsky, dessen Bruder Opfer der NS-Justiz geworden war, von nationalsozialistischen Studenten mit Zurufen wie „Schade, dass sie Dich im KZ nicht umgebracht haben“ usw. attackiert. Rabofsky machte diese Vorfälle über die kommunistische Zeitung öffentlich. Am Wahltag marschierte eine Demonstration von 3.000 – 4.000 protestierenden Arbeitern unter der Führung des kommunistischen Gemeinderats Theodor Maller zur Universität. Bundeskanzler Figel stellte sich zwar politisch vor die Hochschülerschaft, musste aber auch „dem Druck der Arbeiterdemonstration, der Alliierten und zum Teil auch des Nationalrats Rechnung tragen und strengere Maßnahmen an den Hochschulsektor anlegen.“ (Stiefel: 180), in deren Folge 680 Studierende vom Studium ausgeschlossen wurden.
Generell bleibt festzustellen, dass die Behauptung Purtschellers, es habe in Österreich niemals „einen Bruch“ mit dem Nationalsozialismus gegeben, in dieser Form zu grob und daher unzutreffend ist. 
 Nicht ausschließlich aber doch sehr häufig auf Initiative der KPÖ ist es in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zu teilweise sehr weitreichenden Maßnahmen der Ausschaltung des nationalsozialistischen Einflusses gekommen. Dass die Möglichkeiten der KPÖ auch in der Periode, in der sie sich im antifaschistischen Konsenses mit den anderen Parteien befand, beschränkt blieben, hängt mit der Wahlniederlage zusammen, die die Partei im November 1945 erlitt,  und mit ihrer – mit Ausnahme in der Polizei – kaum vorhandenen Verankerung im Staatsapparat. (Siehe Mugrauer: 149 ff.)

1947/48 bildete die politische Wasserscheide der österreichischen Nachkriegsentwicklung. Mit dem Beginn des Kalten Krieges kam es, wie die relevante zeitgeschichtliche Literatur einhellig konstatiert, zu einem Umschwung, der unter anderem zum Ausscheiden der KPÖ aus der Regierung führte. Die KPÖ wurde sukzessive aus  dem Staatsapparat, insbesondere der Polizei verdrängt.
Parallel kam es zu einem Wechsel der Politik von ÖVP und SPÖ gegenüber den ehemaligen Nationalsozialisten, was die Entnazifizierung praktisch zum Stillstand brachte und einen gegenläufigen Prozess einleitete, den ihrer Reintegration in das öffentliche Leben, also jene Entwicklung, deren Ursachen Purtscheller in seinem Interview zu erläutern versucht. 
Neugebauer/Schwarz schildern den Prozess der Reintegration der Ehemaligen folgendermaßen: „Ab 1947 begann sich das gesamtgesellschaftliche Klima zugunsten der ehemaligen Nationalsozialisten nachhaltig zu verändern: In der Weltpolitik beendete der Kalte Krieg zwischen Ost und West die Anti-Hitler-Koalition, Antikommunismus trat an die Stelle des Antifaschismus.“ (Neugebauer/Schwarz: 53) In selber Weise schildert Univ.Prof. Anton Pelinka in seinem Beitrag zum 1993 vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands herausgegebenen Standardwerk „Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus“ die Entwicklung.
„Mit der Abnahme des weltpolitisch und innenpolitisch motivierten Bündnisses und der Zunahme des Ost- West-Konflikts bzw. des Konflikts zwischen den Großparteien auf der einen und der KPÖ auf der anderen Seite wurde die Frontstellung gegenüber dem Rechtsextremismus relativiert. Der Nationalsozialismus büßte den Charakter des primären, alle anderen Kräfte integrierenden Feinbildes ein. Über diese Relativierung hinaus gingen die weltpolitischen und auch innenpolitischen Überlegungen, die Kräfte eines ‚geläuterten’ Nationalsozialismus für die neue weltpolitische und innenpolitische Konfliktlinie nutzbar zu machen.“ (Pelinka: 470)
Gleichzeitig verstärkte auch die KPÖ ihre oppositionelle Haltung. Dieter Stiefel ortet den Übergang der KPÖ zu einer öffentlichen Kritik der von ihr als mangelhaft eingestuften Entnazifizierungspolitik der anderen Parteien schon früher: „Nach der schweren Wahlniederlage 1945 gingen die Kommunisten schließlich ganz zur Opposition über, wobei sie das Problem der Entnazifizierung mit ihrer Kapitalismuskritik verbanden und das bis dahin Geleistete en bloc verurteilten.“ (Stiefel: 70) Wie dem auch sei, im September 1947 stellten die Vertreter der Kommunistischen Partei unter Protest gegen die Milde der Entscheidungen ihre Mitwirkung in den Kommissionen, die über die Rehabilitierung minderbelasteter Nationalsozialsten im öffentlichen Dienst zu urteilen hatten, ein. Das inzwischen von Oskar Helmer (SPÖ) geleitete Innenministerium schlug im Gegenzug vor, die aufgrund des KP-Ausscheidens nicht behandelten Polizei- und Gendarmerieangehörigen vom Bundespräsidenten en bloc amnestieren zu lassen, was auch geschah. (Stiefel: 160)
Mit der Zulassung des Gros der Ehemaligen zur Wahl erreichte das Buhlen um die ihre Stimmen einen neuen Höhepunkt. Die ÖVP rief unter Alfons Gorbach „Befriedungs“- und „Aktionsausschüsse“ ins Leben, die die Eingliederung des NS-Führungskorps bezweckten. 1949 trafen einander in der Nähe von Gmunden führende Exponenten der ÖVP (Raab, Gorbach und Maleta) und prominente ehemalige Nationalsozialisten zu Verhandlungen („Oberweiser Gespräche“) über die Integration der „Ehemaligen“ in Führungspositionen der ÖVP und die Überlassung einer Zahl von Nationalratsmandaten. Die Gespräche scheiterten an überzogenen Forderungen der Vertreter der ehemaligen NS, die nicht weniger als 25 Mandate beanspruchten. 1951 sollte ein gemeinsamer Präsidentschaftskandidat der ÖVP und des „dritten Lagers“ nominiert werden (was aber erst bei den folgenden Wahlen 1957 zu Stande kam). 
Anders war die Strategie der SPÖ angelegt, die politisch, diplomatisch und auch finanziell die Gründung einer vierten Partei, VdU/WdU zur Sammlung der ehemaligen Nationalsozialisten unterstützte und darüber hinaus auf  ihre „Gewinnung und Neutralisierung durch den BSA“ orientierte. (Neugebauer/Schwarz: 56) Diese beiden Autoren geben in ihrer vom Bund sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) 2005 herausgegebenen Studie „Der Wille zum aufrechten Gang. Offenlegung der Rolle des BSA bei der gesellschaftlichen Reintegration ehemaliger Nationalsozialisten“ ein eindrucksvolles Bild vom Umfang dieses Prozesses.
Unter anderem aufgrund der nicht zustande gekommenen Öffnung der Aufnahme- und Zulassungsbestimmungen zum öffentlichen Dienst für antifaschistisch eingestellte aber nicht graduierte Personen, eine Maßnahme, die die KPÖ 1945 bei der Beschlussfassung des Beamtenüberleitungsgesetzes gefordert hatte, sah die SPÖ sich gegenüber der ÖVP in einer schmerzhaft empfundenen Minderheitenposition. Aufgabe des BSA war es, dem durch eine gezielte Anwerbung ehemaliger Nationalsozialisten für die SPÖ abzuhelfen. Bereits im April 1948 konnte auf einer Bundesausschusssitzung eine „erste Erfolgsbilanz bei der NS-Mitgliederwerbung“ gezogen werden. „Demnach waren in der Steiermark 70 Prozent der BSA-Mitglieder registrierungspflichtig (im Sinne des NS-Verbotsgesetzes, angem.)…in Oberösterreich 124 von 215 (58 Prozent)…Allein bei dem Wiener Fachverband der Ärzte schienen nach Angaben von Dr. Rom 126 Registrierte bei einem Mitgliederstand von 365 (April 1948) auf.“ (Neugebauer/Schwarz: 64) Ab Juni 1948 begann sich der BSA im „Wettrennen zwischen ÖVP und SPÖ um die ‚Belasteten’“ auch für diese zu öffnen. (Vergl. Neugebauer/Schwarz: 70 ff.) und war ihnen, unter anderem in Oberösterreich, bei der  Einreichung um Ansuchen um Befreiung von verschiedenen Bestimmungen des Verbotsgesetzes behilflich. (Neugebauer/Schwarz: 73) Schließlich führte die Politik der Integration ehemaliger Nationalsozialisten und die Konkurrenz mit dem CV auch dazu, dass Angehörige rechtsextremer Studentenverbindungen („Burschenschaften“) in den BSA aufgenommen wurden. (Neugebauer/Schwarz: 81)
Nachdem der VdU bei seinem ersten Wahlantritt 1949 mit 489.000 Stimmen und 12 Mandaten in den österreichischen Nationalrat eingezogen war, sahen sich ÖVP und SPÖ genötigt, nun umso mehr die Positionen der Ehemaligen aufzunehmen. „Die Integration rechtsextremer Positionen fand…eine Fortsetzung in der Politik dieser Parteien gegenüber dem VdU.“ (Anton Pelinka: 471)
Auf diesem Hintergrund ist auch die von Kläger so ausführlich gewürdigte Nationale Liga einzuschätzen. Neugebauer/Schwarz sprechen von einer „Versuchung aller Parteien, einen Anteil am braunen Wählerpotential zu ergattern“ und einer „Taktik der KPÖ“, „Heimkehrer“ und Kriegsgefangene über eine Tarnorganisation in die KPÖ zu integrieren, „nachdem sich die Methode der Umerziehung in sowjetischen ‚Antifa-Lagern’ nicht wirklich bewährt hatte.“ (Neugebauer/Schwarz: 59). 
Als realistisch kann die Einschätzung betrachtet werden, die der kommunistische Widerstandskämpfer und erste Parteiobmann der KP im Burgenland in seinen 1995 erschienen Lebenserinnerungen gibt: „Die Nationale Liga war ein von unserer Partei inspiriertes Sammelbecken für ‚minderbelastete’ ehemalige Nationalsozialisten, die auf dem Boden Österreichs standen….Ich kann mich allerdings nicht erinnern, dass es uns irgendwo gelungen wäre, mit Hilfe der Nationalen Liga ehemalige Nationalsozialisten für die Sache der Demokratie und des Fortschritts zu gewinnen. Bei unseren Besuchen hatten wir so gut wie überhaupt keinen Erfolg.“ (Vinzenz Börocz: 219) 
Insgesamt blieb die Nationale Liga wirkungslos und innenpolitisch irrelevant. Allein deshalb und auch aufgrund der Zeit ihres Bestehens eignet sich der Verweis auf sie nicht dazu, die von der KPÖ gegen wachsende Widerstände bei den Regierungsparteien betriebene Politik einer umfassenden Beseitigung des Nationalsozialismus aus dem öffentlichen Leben in ihr Gegenteil umzudeuten, und die KPÖ mit der Mitverantwortung für die Integration des Rechtsextremismus in die Zweite Republik zu belasten.

Brigitte Brigitte Bailer-Galanda, Wissenschaftliche Leiterin des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstands (DÖW),  konstatiert in ihrem Bericht für die österreichische Historiker-Kommission (2003), dass sich die Regierungsparteien bereits seit 1947 bemühten, die NS-Gesetzgebung zu beseitigen. (zit. in: Neugebauer/Schwarz: 60).

ÖVP und SPÖ begannen sich in der Öffentlichkeit immer entschiedener von der Entnazifizierung zu distanzieren. Es gewannen diejenigen Richtungen und Argumente Übergewicht, die der Entnazifizierung ablehnend gegenüber standen. (Stiefel: 322).
Nach Unterzeichnung des Staatsvertrags und dem Abzug der alliierten Truppen gab es für die Großparteien auf diesem Weg überhaupt keine Hemmung mehr gab.

In den Debatten zu den Amnestiegesetzen 1952 und 1957 wurden die Verbotsgesetze im österreichischen Nationalrat bereits als von außen erzwungene „Rachegesetze“ und „Unrechtsgesetze“ bezeichnet. (Stiefel 323). 
In der Periode bis zum Abschluss des Österreichischen Vertrages war es lediglich die KPÖ, die in der Gestalt ihres für das Thema zuständigen Abgeordneten, Franz Honner, die Fortsetzung der Gerichtsverfahren auf Basis der NS-Gesetze und die Eröffnung neuer Verfahren gegen inzwischen integrierte Ehemalige verlangte. Forderungen, die angesichts der parlamentarischen Vertretung des VdU und der politischen Haltung von ÖVP und  SPÖ nicht als „populistisch“, wahrscheinlich nicht einmal als populär bezeichnet werden können.
Ende 1955 wurden – gegen die Stimmen der KPÖ – die Volksgerichte abgeschafft.
Mit der Amnestie 1957 wurde praktisch die Entnazifizierung rückgängig gemacht. (Neugebauer/Schwarz: 60) Auch dies geschah gegen die kommunistischen Stimmen im Nationalrat.
+
In dieser Darlegung wurde vor allem auf jene Literatur Bezug genommen, die beim Experten Wolfgang Purtscheller als bekannt vorausgesetzt werden muss. Diese konstatiert im Unterschied zu ihm aber für die Periode 1945 und danach einen wachsenden politischen Gegensatz zwischen der Rigidität der KPÖ in der Entnazifizierungsfrage  auf der einen, und ÖVP und SPÖ auf der anderen Seite.
Bei allerd denkbaren Kritik an der KPÖ, dies in der Form zu bestreiten, wie Purtscheller es in seinem Interview tut, richtet sich vor allem gegen die antifaschistische Integrität der KPÖ, die zwar in ihrer spezifischen Leistung im Widerstandskampf zwischen 1938 bis 1945 wurzelt, aber damit nicht endigt. 
. 
